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treten278. Der Codex Hist. 5 gibt für die Versammlung überhaupt 
keinen genauen Termin an, dort wird nur mitgeteilt, daß die Synode 
von Ingelheim auf den 1. August (948) anberaumt worden sei, Statute 
tempore stattgefunden habe und ihr dreißig Tage später (also Anfang 
September 948) die nächste Synode (in Laon/Trier) gefolgt sei279. Auf 
den ersten Blick möchte man vielleicht auch in dieser Frage einfach 
eine Gedankenlosigkeit oder eine tolpatschige Verschlimmbesserung des 
Trithemius annehmen. Freilich wäre die negative Beurteilung nicht 
wirklich abgesichert, da der Oktobertermin - und darin unterscheidet 
sich der Fall von den beiden vorigen - an sich im Bereich des Mögli­
chen hegt. Doch es kommt noch schöner. Ein Brief des Legaten Mari­
nus, anscheinend gerichtet an Herzog Hugo von Franzien, zitiert 
diesen vor eine Synode, die im Oktober (948) in Trier stattfinden 
sollte280. Obwohl das im Widerspruch zu einer anderen Nachricht 
steht (auf die hier nicht eingegangen sei), hat der letzte Herausgeber der 
Quellen zu dem Trierer Konzil den Oktobertermin für dieses in An­
spruch genommen! Wir haben infolgedessen die Wahl: Entweder hat 
Trithemius seinen Zeitansatz aufs Geratewohl aus der Luft gegriffen 
(oder falsch gerechnet) und dabei zufällig das Richtige (oder wenigstens 
das Wahrscheinliche) getroffen, oder in seinem Richertext - und das 
kann dann nicht der Codex Hist. 5 gewesen sein - hat tatsächlich in 
mense Octobri gestanden (bzw. eine ähnliche Formulierung, die auf 
dasselbe hinauslief)281.

278) Siehe oben S. 513.
• 279) Richer II 67, 69, ed. WAITZ (wie Anm. 3) S. 73; ebda. II 82, S. 79: episcopi 
supradicti tricesima die post peractam sinodum in basilica sancti Uincentii martiris 
apud Laudunum sub rege Ludouico collecti sunt.

280) HEHL, MGH Cone. 6, 1, S. 170: synodum aliam adhuc tibi Treuiris ad 
Octobrem mensem indicimus.

281) Daß Trithemius von dem schlecht überlieferten Brief des Legaten gewußt 
hat (in dem von einem Konzil in Trier und nicht in Laon die Rede ist!), ist 
unwahrscheinlich und jedenfalls nicht zu erweisen.

282) Richer II 81, ed. WAITZ (wie Anm. 3) S. 79.
283) München, Staatsbibliothek, Clm 703, fol. 45r; Ann. Hirs. (wie Anm. 267)

Ähnlich verhält es sich in einem weiteren Fall. Der Bericht über die 
Synode von Ingelheim schließt im Codex Hist. 5 mit den Worten: 
aliaque nonnulla ibi prolata fuere, que diligentissime inuestigata atque 
utiliter diffinita sunt®2.
Trithemius bietet stattdessen:
Alia quoque nonnulla ibidem fuere prolata ad vtilitatem ecclesie commu­
nem que in actis eiusdem sacri consilii scripta leguntu^3.


